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Ihre Anfrage zu Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Löttge, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Welche Arbeitsgelegenheiten werden im Sinne des §5 des Asylbewerberleistungsge-
setzes für Asylbewerber im Landkreis Vorpommern-Rügen angeboten? 

Die Möglichkeit, Asylbewerberinnen und Asylbewerber in gemeinnützige Tätigkeiten zu brin-
gen, wird durch den Landkreis Vorpommern-Rügen bereits viele Jahre praktiziert. Die ent-
sprechenden Arbeitsgelegenheiten erfolgen überwiegend in und im Umfeld der Gemein-
schaftsunterkünfte, z.B. Reinigungsarbeiten, Übersetzung von Aushängen, Sprachmittlertätig-
keiten, Arztbegleitungen, Hausaufgabenbetreuung. 

Darüber hinaus sollen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommuna-
len und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, wenn das Arbeitsergebnis 
der Allgemeinheit dient. Folgende Arbeitsgelegenheiten könnten beispielsweise durchgeführt 
werden: Reinigungsarbeiten auf öffentlichen Straßen, in städtischen Einrichtungen wie Fried-
höfen, Kitas, Parks und Sportstätten oder Tätigkeiten im Natur- und Umweltbereich oder Hilfe 
bei der Errichtung und Pflege von öffentlichen Sport-, Spiel- und Grünanlagen. 

2. Erfolgt eine Erfassung der Beschäftigten (Anzahl, Arbeitsstunden)? Sollte eine Erfas-
sung erfolgen, bitten wir um die Nennung der entsprechenden Zahlen für das Jahr 
2024. 

 

Jahr
Anzahl der Asylbewerber in 

gemeinnütziger Tätigkeit

Anzahl der 

Gesamtarbeitsstunden

2020 93 47.923

2021 116 40.125

2022 136 48.435

2023 192 74.495

2024 221 107.805
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3. Gibt es für diese Aufgabenstellung einen konkreten Ansprechpartner in der Kreisver-
waltung? 

Die Kreisverwaltung unterstützt, berät und vermittelt hierbei und würde sich über eine Zu-
sammenarbeit mit weiteren Trägern freuen. Interessierte Kommunen oder gemeinnützige Trä-
ger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen können sich gern an die Fachdienstleiterin des 
Fachdienstes 35 – Ausländer- und Asylrecht, Frau Jaster telefonisch unter 03831 – 357-1650 
oder per E-Mail: antje.jaster@lk-vr.de wenden, um weitere Arbeitsgelegenheiten zu schaffen.  

4. Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung?  

a) Welche Beträge wurden bisher gezahlt?  

Der Träger, der die Arbeitsgelegenheit anbietet, stellt die Arbeitsmittel zur Verfügung (z. B. 
Arbeitsbekleidung) und zahlt die Aufwandsentschädigung. Diese beträgt gemäß § 5 Abs.2 Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 80 Cent pro Stunde. In Einzelfällen kann ein höherer Be-
trag gezahlt werden, soweit die Asylbewerberin bzw. der Asylbewerber höhere notwendige 
Aufwendungen nachweisen, die durch die Wahrnehmung der Arbeitsgelegenheit entstehen. 

b) Wer organisiert die Abrechnung der Aufwandsentschädigung und welcher Aufwand ist 
damit verbunden? 

Zwischen dem Maßnahmeträger und dem Leistungsberechtigten besteht ein öffentlich-rechtli-
ches Rechtsverhältnis eigener Art. Die Arbeitsgelegenheit gründet kein Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Arbeitsrechts. Arbeitsgelegenheiten in und im Umfeld der Gemeinschaftsunterkunft 
werden durch die Leistungsabteilung per Bescheid zugewiesen. Die Auszahlung der entspre-
chenden Aufwandsentschädigung erfolgt mit Anweisung der monatlichen Leistung.  

c) Gibt es eine Fahrtkostenerstattung? 

Der Maßnahmeträger regelt die Übernahme der Fahrkosten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 
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